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Folie: 1 

Schutzmaßnahmen und Auswirkungen der Corona- Pandemie für  die Sozialen Leistungen der Universitätsstadt Siegen 

Seit Montag, 23. Mai, entfällt in den Rathäusern der 

Stadtverwaltung Siegen die Zutrittsregelung mit "3G"-

Nachweis. Dies betrifft die Rathäuser in Siegen, Weidenau 

und Geisweid und die Bürgerbüros. 

 

Besucherinnen und Besucher müssen beim Zutritt in die 

Verwaltungsgebäude jedoch beachten, dass weiterhin das 

Tragen einer medizinischen Maske verpflichtend ist. 

Zudem sind Besuche weiterhin nur mit vorheriger 

Terminvereinbarung möglich. 

 



Folie: 2 

Schutzmaßnahmen und Auswirkungen der Corona- Pandemie für  die Sozialen Leistungen der Universitätsstadt Siegen 

Aufrechterhaltung Sozialer Leistungen  

• hier: Sozialschutz-Paket I: 

 
 

• Seit dem 28.03.2020 in Kraft, verlängert bis 31.12.2022; Abfedern der 

sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie für die 

Bürgerinnen und Bürger 

 

• Auswirkungen aufs SGB XII: Artikel 5 →§ 141 SGB XII: 

Leistungszeitraum 01.03.2020 bis 30.06.2020 (hier war zur 

Weiterbewilligung keine Antragstellung erforderlich) 

 

• Neufälle: Vereinfachtes Antragsverfahren; keine grundsätzliche KdU-

Angemessenheits- oder Vermögensprüfungen, Leistungsbewilligung 

für 6 Monate; in der Stadt Siegen rd. 100 Anträge. 

 

• Bestandsfälle: Unbürokratische Weiterbewilligung der 

Bestandsleistungen, vorläufige Aussetzung von lfd. 

Kostensenkungsverfahren. 



Folie: 3 

Schutzmaßnahmen und Auswirkungen der Corona- Pandemie für  die Sozialen Leistungen der Universitätsstadt Siegen 

Aufrechterhaltung Sozialer Leistungen  

• hier: Sozialschutz-Paket II: 

 
• Seit dem 29.05.2020 in Kraft. 

 

• Auswirkungen aufs SGB XII: Artikel 17 →§ 142 SGB XII: Gewährung 

Mehrbedarf Mittagsverpflegung an alle Kunden, die in 02/2020 darauf 

einen Anspruch hatten (für Mehraufwendungen bei 

gemeinschaftlichem Mittagessen in einer WfbM, bei anderen 

Leistungsanbietern nach § 60 SGB IX oder im Rahmen vergleichbarer 

tagesstrukturierender Angebote) 

 

• Gilt seit dem 01.05.2020 und unabhängig davon, ob die Arbeitsstelle 

geöffnet ist oder nicht. Die Regelung wurde bis 31.12.2022 

verlängert.  

 



Folie: 4 

Schutzmaßnahmen und Auswirkungen der Corona- Pandemie für  die Sozialen Leistungen der Universitätsstadt Siegen 

Aufrechterhaltung Sozialer Leistungen  

• hier: Sozialschutz-Paket III: 

 
• Seit dem 01.04.2021 in Kraft.  

 

• Auswirkungen aufs SGB XII: Vereinfachter Zugang zu 

Sozialleistungen aus Sozialschutzpaketen I und II wird erneut 

verlängert, jetzt bis 31.12.2022. 

    

• Gewährung Mehrbedarf bei gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung 

aus Sozialschutzpaket II wird verlängert bis 31.012.2022. 

 

• Gewährung eines Corona-Zuschusses je erwachsener Person für das 

1. Hj. 2021 von einmalig 150,- € für coronabedingte Mehrausgaben. 

 

• Bis 350 € Zuschuss zur Anschaffung digitaler Endgeräte für Schüler. 

 



Folie: 5 

Schutzmaßnahmen und Auswirkungen der Corona- Pandemie für  die Sozialen Leistungen der Universitätsstadt Siegen 

Zusätzliche Soziale Leistungen  

• hier: Regelungen§144 und 145 SGB XII 

 
• Seit dem 01.06.2022 in Kraft.  

 

• Leistungsberechtigte, denen für den Monat Juli 2022 Leistungen nach 

dem Dritten oder Vierten Kapitel SGB XIIgezahlt werden, erhalten für 

diesen Monat zum Ausgleich der mit der COVID-19-Pandemie in 

Zusammenhang stehenden Mehraufwendungen eine Einmalzahlung 

in Höhe von 200 Euro - § 144 SGB XII. 

    

• Minderjährige, die einen Anspruch auf Leistungen nach dem Dritten 

Kapitel des SGB XII haben, haben Anspruch auf einen monatlichen 

Sofortzuschlag in Höhe von 20 Euro. Der Sofortzuschlag wird 

erstmalig für den Monat Juli 2022 erbracht - § 145 SGB XII.  

 




